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Der Klimawandel bedroht unsere Lebensgrundlagen. Laut Sechs-
tem Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC, Weltklimarat) verläuft die Krise schneller und 
folgenschwerer als erwartet. Die Ursache für den Klimawandel 
liegt in menschlichem Verhalten. Zusehends wenden sich Men-
schen gegen exzessive Treibhausgasemissionen und ausbeute-
rischen Umgang mit Natur – dem nicht-menschlichen Leben 
auf dem Planeten.1 Vor Gerichten sind weltweit über 20002 
sogenannte Klimaklagen anhängig. Am 29. März 2023 hat der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) seinen 
ersten Klimafall verhandelt: Die Beschwerdeführenden im Fall 
KlimaSeniorinnen v. Switzerland3 bringen vor, die Schweiz bzw. 
deren Pläne zur Reduktion von Treibhausgasen schützen sie nicht 
im menschenrechtlich gebotenen Ausmaß vor dem Klimawan-
del. Damit formulieren sie eine typisch menschenrechtsbasierte 
Klimaklage.4 Aber ihren Fall zeichnet auch eine Besonderheit 
aus: Formale Zulässigkeit und materielle Begründetheit ihres 
Vorbringens stützen die Beschwerdeführenden auf ihre besondere 
Betroffenheit als ältere Frauen. Damit sind sie gemeinsam mit 
Maria Khan v. Pakistan5 einer der weltweit ersten geschlech-
terbasierten Klimaklagen. Worum es im Fall KlimaSeniorinnen 
v. Switzerland geht, was diesen zu einem intersektionalen Fall 
macht und welche Fragen sich für feministische und kritische 
Rechtskontexte ergeben, behandelt dieser Beitrag. 

Der Fall KlimaSeniorinnen v. Switzerland
Umweltrelevante Belange spielen in der Judikatur des EGMR 
seit Jahrzehnten eine Rolle. In über 80 Fällen hat der Gerichts-
hof seit 1994 Abfallwirtschaft, Naturkatastrophen oder auch 
Dieselemissionen als menschenrechtliche Frage behandelt. Zur 
Anwendung kamen dabei insbesondere Art. 2 und 8 der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention (EMRK), das Recht auf Leben 
und das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens; 
insbesondere als Grundlage für staatliche Pflichten zum Schutz 
von menschlicher Gesundheit und Leben. Heute gilt der EGMR 
als zentraler Akteur des globalen „Greening Human Rights“-
Prozess.6 Das Vorbringen der KlimaSeniorinnen – die Emission 
von Treibhausgasen im Kontext der Erderhitzung – stellt den 
Gerichtshof nun vor neue dogmatische Herausforderungen. In 
den Grundzügen ähnelt der Fall dem bekannten Judikaturbe-
stand zu Umweltbelangen.7 Die fünf Beschwerdeführenden, der 
Verein KlimaSeniorinnen sowie vier seiner Mitglieder, bringen 
vor, die Schweiz verletze ihnen gegenüber Schutzpflichten. Die 

nationalen Reduktionsziele sowie die korrelierenden Sektorziele 
in Bereichen wie Verkehr und Gebäude seien zu niedrig. Art. 
2 und 8 EMRK verlangten angesichts des realen Risikos von 
Morbiditität und Mortalität einen effektiveren Schutz. Dazu 
berufen sich die KlimaSeniorinnen auf den Stand der Wissen-
schaft, wie er in den Berichten des IPCC abgebildet ist und 
die – in der EGMR-Judikatur bereits als beachtlich behandel-
te – völkerrechtlichen Ebene. Im Zentrum steht das „deutlich 
unter 2 Grad“-Ziel des Art. 2 des Übereinkommens von Paris.8 

Gegenüber diesen klassischen Fallkonstellation ergeben sich 
angesichts der Dimension der Klimakrise neue Herausforderun-
gen. Ursachen und Folgen der Erderhitzung lassen sich zwar 
auf Treibhausgasemissionen, nicht jedoch auf eine spezifische 
Anlage, einen spezifischen Raum oder spezifischen National-
staat zurückführen. Daraus folgen juristische Schwierigkeiten, 
eine bekannte ist das Kausalitätsproblem. So argumentiert die 
Schweiz vor dem Gerichtshof, dass „die Klimaerwärmung ein 
globales Phänomen ist [und] die der Schweiz vorgeworfenen 
Unterlassungen allein nicht geeignet [sind], das von den Be-
schwerdeführerinnen geltend gemachte Leid zu verursachen“9 
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(Drop-in-the-Ocean-Argument).10 Mangels staatlichem Hand-
lungsspielraum sei also keine Schutzpflichtverletzung denkbar. 
Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
in seinem Klimabeschluss – im Ergebnis dem Hoge Raad der 
Niederlande11 im Fall Urgenda entsprechend – ausgesprochen, 
dass aus der „spezifischen Angewiesenheit auf die internationale 
Staatengemeinschaft […] die verfassungsrechtliche Notwendig-
keit [folgt], möglichst international vereinbarte Maßnahmen 
zum Klimaschutz tatsächlich zu erreichen“.12 Wie der EGMR 
mit dieser Problematik umgeht, bleibt abzuwarten. 

Neben dem Kausalitätsproblem kann – angesichts der glo-
balen Dimension der Klimakrise – individuelle Betroffenheit 
ein dogmatisches Problem darstellen. Das trifft auf den Fall 
der KlimaSeniorinnen zu, deren Aktivlegitimation ein zent-
rales Problem des Falls bildet: Sowohl nach Schweizer Recht 
(Art. 25 Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) als auch gemäß 
Art 34 EMRK ist zumindest eine Berührung von individuellen 
Rechtspositionen formale Voraussetzung für die Zulässigkeit 
des Rechtswegs.13 Der innerstaatliche Instanzenzug hat u.a. 
eine solche Betroffenheit der KlimaSeniorinnen verneint. Auch 
vor dem EGMR vertritt die Schweiz die Position, dass die Be-
troffenheit der Beschwerdeführenden sich nicht in relevantem 
Maß von der allgemeinen Bevölkerung abhebe; es liege eine 
unzulässige Popularbeschwerde vor.14 Die KlimaSeniorinnen 
argumentieren demgegenüber, sie seien als mehrheitlich über 
75 Jahre alte Frauen (ältere Frauen) überproportional von hit-
zebedingter Morbidität und Mortalität betroffen. Dazu stützen 
sie sich auf medizinische Erkenntnisse und qualifizieren sich als 
„most vulnerable group“.15 Hier übersetzen die Beschwerde-
führenden Erkenntnisse über intersektionale Vulnerabilität – die 
Gesundheitsgefährdung über die Verschränkung von Alter und 
Geschlecht – in ein juristisches Argument zur Begründung von 
Aktivlegitimation und besonderen, bereits jetzt bestehenden 
Schutzpflichten der Schweiz. Es bleibt abzuwarten, ob sich der 
Gerichtshof im Sinne dieses Vorbringens darauf einlässt, in 
der Sache selbst zu entscheiden. Die Fragen in der mündlichen 
Verhandlung, die über den Zulässigkeitsbereich hinaus gingen, 
deuten darauf hin.16

Intersektionalität als Strategie 
Das Vorbringen der KlimaSeniorinnen zu alters- und geschlech-
terspezifischer Vulnerabilität funktioniert im Sinn der juristischen 
Begriffsanfänge intersektional. Diese juristischen Anfänge rei-
chen zum Beginn der 1990er Jahre zurück. Damals hat die US-
amerikanische Rechtswissenschafterin Kimberlé Crenshaw den 
Begriff Intersektionalität aus dem Aktivismus Schwarzer Frauen 
in die Wissenschaft eingebracht. In einem der zentralen Texte, 
„Demarginalizing the Intersection of Race and Sex”,17 dekon-
struiert Crenshaw, wie Rechtsschutz im Fall der Überkreuzung 
von Diskriminierungskategorien versagte. Benachteiligte ein 
Senioritätssystem etwa Schwarze Frauen – wie im Fall einer 
Kündigungswelle in De Graffenreid v. General Motors – ver-
weigerte die Rechtspraxis diskriminierungsrechtlichen Schutz, 
denn weder weiße Frauen noch Schwarze Männer wären im 
vergleichbaren Ausmaß betroffen. Aus diesem damals gepfleg-

ten eindimensionalen Verständnis griffen weder der Diskrimi-
nierungsgrund Geschlecht noch Race/Rasse.18 Diejenigen, die 
rechtlichen Schutz am meisten benötigten, bekamen ihn nicht. 

Ähnlich wie Crenshaw offenlegte, dass US-amerikanisches 
Antidiskriminierungsrecht nicht für Schwarze Frauen gesprochen 
wurde, machen die KlimaSeniorinnen – im Ergebnis – geltend, 
dass das Schweizer Klimaschutzrecht nicht für sie geschrieben 
wurde. „Im August 2018 [betrafen] fast 90 Prozent der hitze-
bedingten Todesfälle (159 von 177) […] ältere Frauen […]. Der 
IPCC bestätigt, dass ältere Erwachsene, Frauen sowie Personen 
mit chronischen Erkrankungen der Teil der Bevölkerung mit 
dem höchsten Risiko temparaturbedingter Morbidität und 
Mortalität sind“.19 Damit begründen die KlimaSeniorinnen 
ihre Risikoexposition nach Art. 25a VwVG und ihre Opfer-
eigenschaft nach Art. 34 EMRK: “If the applicants as a most 
vulnerable group were denied victim status, it is questionable 
who would then be entitled to this status in connection with 
global warming, which clearly has strong impacts on human 
rights”.20 Im Ergebnis bedienen sich die Beschwerdeführenden 
einer klassisch intersektionalen Argumentationsstrategie: “If 
their efforts instead began with addressing the needs and prob-
lems of those who are most disadvantaged and with restructuring 
and remaking the world where necessary, then others who are 
singularly disadvantaged would also benefit.”21

Mit ihrer Qualifikation als „most vulnerable group“ stär-
ken die Beschwerdeführenden gleichzeitig ihre materiellen 
Erfolgschancen, denn sie stellen Bezug zur Vulnerabilitäts-
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Rechtsprechung des EGMR her.22 Ausgehend von Fällen, die 
insbesondere Romn*ja und Sinti*zze vor dem Gerichtshof 
gebracht hatten, entwickelte der EGMR eine Judikaturlinie, 
wonach tatsächliche Vulnerabilität spezifische Pflichten der 
Vertragsstaaten auslöst. Das betrifft Gewährleistungspflich-
ten zur Identifikation und Berücksichtigung vulnerabler Be-
völkerungsgruppen. Schutzpflichten – wie etwa nach Art. 2 
und 8 EMRK – können in ihrem Ausmaß und Gehalt mit der 
jeweiligen Vulnerabilität variieren. Die KlimaSeniorinnen ar-
gumentieren, dass ihnen gegenüber zumindest Schutzpflichten 
bestehen, die seitens der Schweiz unterschritten wurden. In 
ihrer Drittbeteiligten-Stellungnahme bilanzieren Eva Brems, 
Anne-Kathrin Speck und Nele Schuldt: „In addition, by paying 
due attention to the particular vulnerability that arises at the 
intersection of age and gender, the Court can contribute to the 
important work that several supranational human rights bodies 
are currently undertaking in terms of integrating insights on 
intersectionality in human rights law.”23 Ob und inwiefern der 
Gerichtshof diesen Aspekt aufgreift, ist offen. 

Ausblick
Auch die intersektionale Analyse hat an diesem Punkt noch 
nicht ihr Ende erreicht. Die KlimaSeniorinnen haben mit ihrem 
Fall einen Anstoß gesetzt. Noch sind intersektionale Geschlech-
terfragen im Umweltrecht24 und auch an der Schnittstelle von 
Menschenrechten und Umweltbelangen wenig beleuchtet. Die 
KlimaSeniorinnen haben einen Anstoß gegeben. Nun liegt es an 
feministischer Rechtswissenschaft und -praxis, deren Erkennt-
nisstand zu nutzen und diesen Impuls aufzugreifen. 

Aus intersektionaler Perspektive gilt es zu bedenken, dass 
ein Einlassen auf modernes Recht stets – und gerade in der 
Klimakrise – ein ambivalentes Unterfangen bedeutet.  Grund- 
und Menschenrechtssysteme stützen sich auf ein spezifisch-
historisches und real privilegiertes Subjektideal; den weißen, 
bürgerlichen, heterosexuellen und ent_hinderten cis Mann. Die 
formalen Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Würde25 
sind damit auch laufend gebrochene Versprechen. Sie müssen 
eingefordert werden. Aber wer aus anderer Subjektposition 
materiale Gleichheit einfordert, um tatsächliche Vulnerabi-
lität zu überwinden, schreibt auch das System fort, das eben 
diese Vulnerabilität hervorbringt.26 Dieses Fortschreiben kann 
sich als Re-Viktimisierung, als Verschweigen und Fortschrei-
ben von anderen Vulnerabilitäten zeigen. Es passiert über 
unterschiedliche Modi, Praxen und Akteur*innen. So wie 
das Schweitzer Klimaschutzgesetz in seinem Schutzsystem 
Ausschlüsse beinhaltet, kann das Vorbringen der KlimaSe-
niorinnen nicht frei von Ausschlüssen sein. Schon über das 
nationalstaatliche Design der Individualbeschwerde gegen 
einen Vertragsstaat entsteht eine Verengung, die globale Un-
gleichverteilung von Resilienz und Vulnerabilität gegenüber 
der Klimakrise ausblendet. Als Schweizer Beschwerdeführende 
sind die KlimaSeniorinnen – klar ersichtlich etwa im Vergleich 
zu den den Beschwerdeführerinnen in der Rechtssache Maria 
Khan et al v. Pakistan – weniger vulnerabel als privilegiert. 
Für entsprechend globale, postkoloniale Gerechtigkeitsfra-

gen27 ist in der Individualbeschwerde allerdings kein Raum 
vorgesehen. Eine ähnliche Bilanz lässt sich mit Blick auf den 
Geschlechterbegriff der Beschwerde ziehen: Die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse, die ältere Frauen als besonders vulnerabel 
ausweisen, sind streng binär angelegt. Trans-, inter und nicht-
binäre Geschlechterpositionen bleiben in deren Vulnerabi-
lität gegenüber dem Klimawandel ungenannt.28 Gebrochen 
haben die KlimaSeniorinnen umgekehrt mit der Dynamik von 
Re_Viktimisierung: Ähnlich wie beispielsweise die Initiative 
„Omas gegen Rechts“ eignen sie sich die Position der älteren 
Frau als Ermächtigungsinstrument an und brechen so mit 
einem passiv-hilfsbedürftigen Stereotyp.29 

Diese Bilanz von Ambivalenz ist kein Sonderproblem der Kli-
maSeniorinnen. Es handelt sich um eine inhärente Problematik 
moderner Grund- und Menschenrechtspraxis. Feministische und 
kritische Rechtswissenschaften stehen vor der Aufgabe, Gewalt 
und Handlungsspielräume sichtbar zu machen und sich ihrer 
eigenen – ebenso zwangsläufig ambivalenten – Praxis bewusst 
zu sein. Auch und gerade in der Klimakrise. 
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